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Betreff: 

 
Lärmaktionsplan der Deutschen 
Bahn AG 
 

 
 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Gemäß § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) seit 
dem 1. Januar 2015 zuständig für die Lärmaktionsplanung der Haupteisenbahnstrecken 
außerhalb der Ballungsräume. Das EBA hat einen Teil A seines Pilot-Lärmaktionsplanes 
veröffentlicht. Er ist auf der Internetseite der Behörde unter folgendem Link abrufbar: 
www.laermaktionsplanung-schiene.de. 
 
Eine 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung des EBA beginnt am 15. November 2015; 
deren Ergebnisse sollen als Teil B veröffentlicht werden. Der im Oktober 2015 veröffent-
lichte Teil A und der künftige Teil B sollen den vollständigen Pilot-Lärmaktionsplan des 
EBA ergeben. 
Die Beteiligungsplattform kann unter dem o. a. Link erreicht werden. 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 
 
 


